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Vollzug des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder);
hier: Besitzstandszulage für 3 und mehr Kinder

In Familien/Partnerschaften mit mehr als zwei Kindern kommt es trotz eines Berechtigten-
wechsels beim Kindergeld und der danach zustehenden Besitzstandszulage für Kinder
wegen des höheren Familienzuschlags ab dem dritten Kind im Besoldungsrecht zu finan-
ziellen Einbußen.

Um diese Einbußen zu vermeiden, erkläre ich mich damit einverstanden, dass auf Antrag
der/des übergeleiteten TV-L-Beschäftigten rückwirkend ab 1. November 2006 eine außer-
tarifliche zusatzversorgungspflichtige Zulage gewährt wird. Der Antrag ist von der/dem Be-
schäftigten bis spätestens 31. Oktober 2007 bei der zuständigen Personaldienststelle zu
stellen.

Bei der Bemessung sonstiger Leistungen ist diese außertarifliche Zulage wie die Besitz-
standszulage für Kinder gemäß § 11 TVÜ-Länder zu behandeln. Die außertarifliche Zulage
wird in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem im Oktober 2006 der Beamtin/dem
Beamten gezahlten Kinderanteil im Familienzuschlag für das dritte und ggf. für weitere
Kinder und der ab 1.11.2006 gewährten Besitzstandszulage nach § 11 TVÜ-Länder für
dieses Kind/diese Kinder gezahlt.

Eine außertarifliche Zulage wird auf entsprechenden Antrag der/des TV-L-Beschäftigten
ebenfalls gezahlt, wenn für das dritte Kind und ggf. für weitere Kinder ein Berechtigten-
wechsel beim Kindergeld nicht vorgenommen wurde, also die teilzeitbeschäftigte Beam-
tin/der teilzeitbeschäftigte Beamte nach wie vor den Familienzuschlag für das dritte Kind
und ggf. weitere Kinder erhält. In diesem Fall bemisst sich die außertarifliche Zulage aus
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem im Oktober 2006 der Beamtin/dem Beamten zuge-
standenen Familienzuschlag für das dritte Kind und ggf. weitere Kinder und den für dieses
Kind/diese Kinder nach der Überleitung ab 1. November 2006 im Rahmen der monatlichen
Dienstbezüge vermindert gezahlten Familienzuschlag.

Zur Feststellung der im Einzelfall zu zahlenden außertariflichen Zulage sind entsprechende
Vergleichsmitteilungen zwischen den jeweils zuständigen Bezügestellen auszutauschen.
Die außertarifliche Zulage wird nur an Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zum Land Nie-
dersachsen - mittelbare und unmittelbare Landesverwaltung – über den 31. Oktober 2006
hinaus fortbesteht und die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich des Tarifver-
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trages für den öffentlichen Dienst der Länder fallen, für die Dauer des ununterbrochen fort-
bestehenden Arbeitsverhältnisses gezahlt. Unterbrechungen im Sinne der Protokollerklä-
rung Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-Länder und den Durchführungshinweisen hierzu sind
unschädlich. Die Zahlung der Zulage endet mit Ablauf des Monats, in dem der Kindergeld-
anspruch für dieses Kind/diese Kinder entfällt. Sie endet ferner, wenn die teilzeitbeschäftig-
te Beamtin/der teilzeitbeschäftigte Beamte aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet.

Im Dezember 2007 bitte ich mir unaufgefordert die Anzahl der Fälle mitzuteilen, die in Ih-
rem Geschäftsbereich eine entsprechende außertarifliche Zulage erhalten haben. Fehlan-
zeige ist nicht erforderlich.

Im Auftrage

Kapitza


